
Neues vom EURES-Förderprogramm Targeted Mobilty Scheme (TMS) 

 

Your EURES Job 5 (YEJ 5) ist gestartet 

Das Projekt wird bis Ende Februar 2027 
etwa 1.600 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer unterstützen, die eine Stelle, 
eine Ausbildung oder ein Praktikum in 
einem anderen Zielland als ihrem 
Herkunftsland antreten wollen. 
Interessenten können die Förderung für ihre 
transnationale Arbeitsmobilität über ihre 
EURES-Berater:innen im Herkunfts- oder im 
Zielland Fördermittel beantragen. Eine 
EURES Beratung ist Voraussetzung. 

 

 

Förderung für Unternehmen 

Sie haben ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) oder führen eine Niederlassung 
mit maximal 250 Beschäftigten in Deutschland und finden keine passende Bewerberin oder 
keinen passenden Bewerber auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Sie sind daher daran 
interessiert, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem europäischen Ausland zu 
rekrutieren und möchten diese bei der Integration in Betrieb und Alltag unterstützen oder 
sie durch eine Anpassungsqualifizierung fit für den Job machen? 

Dann ist möglicherweise die EURES TMS-Förderung eines Trainingsprogramms für Ihr 
Unternehmen genau das Richtige. Das Programm soll eine Anpassung von Qualifizierungen 
der neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihren Betrieb unterstützen. Um das zu 
gewährleisten, soll es individuell auf die Bedürfnisse der neuen Kollegin bzw. des neuen 
Kollegen im Abgleich mit den Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt werden. Im 
Trainingsprogramm sind alle Qualifizierungen denkbar, für die nicht die Bundesagentur für 
Arbeit bereits Förderangebote bereitstellt. Möglicherweise ist in Ihrem Unternehmen eine 
sprachliche Qualifizierung für bestimmte Situationen (z.B. Patientengespräche, Angehörigen- 
oder Elterngespräche) sinnvoll. 

Als Unternehmen werden Sie von einem spezialisierten Kooperationspartner über den 
gesamten Prozess beraten und unterstützt. Die Förderhöhe für jede neue Mitarbeiterin und 
jeden neuen Mitarbeiter beträgt je nach Angebot bis zu 1.500 €. 
5% der Gesamtkosten der Qualifizierungsmaßnahmen müssen durch das Unternehmen 
getragen werden. 

 



Fördervorrausetzungen: 

 Ihre neue Mitarbeiterin oder Ihr neuer Mitarbeiter ist mindestens 18 Jahre alt, besitzt 
die Staatsangehörigkeit eines der 27 EU-Staaten, Norwegen oder Island oder ist 
Drittstaatsangehörige/r mit EU Daueraufenthaltstitel gemäß EU-Richtlinie 
2003/109/EG und hat in einem dieser Länder einen rechtmäßigen Wohnsitz. 

 Im Rahmen der Rekrutierung sind Ihre Bewerberinnen und Bewerber durch eine 
EURES-Beraterin oder einen EURES-Berater im Herkunfts- oder im Zielland 
unterstützt worden. 

 Der Arbeitsvertrag dauert mindestens sechs Monate bzw. drei Monate bei Praktika 
und die Arbeitszeit beträgt mindestens 50% einer Vollzeitstelle. 

 Die Beschäftigung ist sozialversicherungspflichtig, entspricht den gesetzlichen und 
tariflichen Bestimmungen und wird mindestens nach Mindestlohnt bezahlt. 

 Die Höchstfördersumme beträgt 60.000 € pro Unternehmen während der 
Projektlaufzeit. 

 Über die Förderung darf kein Gewinn generiert werden ("non-profit principle"). 
 Wenn es vergleichbare finanzielle Unterstützung auf nationaler Ebene gibt, muss 

dieses Angebot vorrangig genutzt werden (Subsidiaritätsprinzip). 
 Alle Fördervoraussetzungen müssen für die gesamte Dauer der Finanzhilfe erfüllt 

sein. 
 Arbeitgeber, die eine TMS-Förderung erhalten, verpflichten sich den Werten der 

fairen Mobilität und der transparenten, respektvollen Kooperation mit dem EURES-
TMS-Konsortium und dazugehörigen Partnern. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
Förderung. Anträge können abgelehnt werden, sollten sie nicht den Förderkriterien 
und den Werten einer EURES-TMS-Förderung entsprechen. 
 
 
 

Das Trainingsprogramm (YEJ 5) kann bis zum Ablauf 
des dritten Beschäftigungsmonats beantragt 
werden - wenden Sie sich daher bitte bis spätestens 
zum Ablauf des zweiten Beschäftigungsmonats an 
Ihren zuständigen Arbeitgeberservice: 
Ingolstadt.EURES@arbeitsagentur.de .  

Hier können erste und grundsätzliche Fragen zur 
TMS-Förderung schnell und unkompliziert geklärt 
werden. 

Mehr Details zum Fördermodul finden Sie hier. 

 

 

Quelle: https://www.eures-
deutschland.de/DE/ich_bin_im_netzwerk/Foerderprogramm_TMS/TMS_Grundlegende_Informationen/TMS_Foerderung_fuer_Unternehmen/TMS_Foerderun
g_fuer_Unternehmen_node.html 

https://www.eures-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/ich_bin_im_Netzwerk/Projects-Programs-TMS/YEJ5_Informationsblatt_Trainigsprogramm.html?nn=297610
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Förderung für Unternehmen

Sie haben ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) oder führen eine Niederlassung mit maximal 250 Beschäftigten in Deutschland und finden keine passende Bewerberin oder keinen passenden Bewerber auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Sie sind daher daran interessiert, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem europäischen Ausland zu rekrutieren und möchten diese bei der Integration in Betrieb und Alltag unterstützen oder sie durch eine Anpassungsqualifizierung fit für den Job machen?

Dann ist möglicherweise die EURES TMS-Förderung eines Trainingsprogramms für Ihr Unternehmen genau das Richtige. Das Programm soll eine Anpassung von Qualifizierungen der neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihren Betrieb unterstützen. Um das zu gewährleisten, soll es individuell auf die Bedürfnisse der neuen Kollegin bzw. des neuen Kollegen im Abgleich mit den Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt werden. Im Trainingsprogramm sind alle Qualifizierungen denkbar, für die nicht die Bundesagentur für Arbeit bereits Förderangebote bereitstellt. Möglicherweise ist in Ihrem Unternehmen eine sprachliche Qualifizierung für bestimmte Situationen (z.B. Patientengespräche, Angehörigen- oder Elterngespräche) sinnvoll.

Als Unternehmen werden Sie von einem spezialisierten Kooperationspartner über den gesamten Prozess beraten und unterstützt. Die Förderhöhe für jede neue Mitarbeiterin und jeden neuen Mitarbeiter beträgt je nach Angebot bis zu 1.500 €.
5% der Gesamtkosten der Qualifizierungsmaßnahmen müssen durch das Unternehmen getragen werden.



Fördervorrausetzungen:

· Ihre neue Mitarbeiterin oder Ihr neuer Mitarbeiter ist mindestens 18 Jahre alt, besitzt die Staatsangehörigkeit eines der 27 EU-Staaten, Norwegen oder Island oder ist Drittstaatsangehörige/r mit EU Daueraufenthaltstitel gemäß EU-Richtlinie 2003/109/EG und hat in einem dieser Länder einen rechtmäßigen Wohnsitz.

· Im Rahmen der Rekrutierung sind Ihre Bewerberinnen und Bewerber durch eine EURES-Beraterin oder einen EURES-Berater im Herkunfts- oder im Zielland unterstützt worden.

· Der Arbeitsvertrag dauert mindestens sechs Monate bzw. drei Monate bei Praktika und die Arbeitszeit beträgt mindestens 50% einer Vollzeitstelle.

· Die Beschäftigung ist sozialversicherungspflichtig, entspricht den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen und wird mindestens nach Mindestlohnt bezahlt.

· Die Höchstfördersumme beträgt 60.000 € pro Unternehmen während der Projektlaufzeit.

· Über die Förderung darf kein Gewinn generiert werden ("non-profit principle").

· Wenn es vergleichbare finanzielle Unterstützung auf nationaler Ebene gibt, muss dieses Angebot vorrangig genutzt werden (Subsidiaritätsprinzip).

· Alle Fördervoraussetzungen müssen für die gesamte Dauer der Finanzhilfe erfüllt sein.

· Arbeitgeber, die eine TMS-Förderung erhalten, verpflichten sich den Werten der fairen Mobilität und der transparenten, respektvollen Kooperation mit dem EURES-TMS-Konsortium und dazugehörigen Partnern. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. Anträge können abgelehnt werden, sollten sie nicht den Förderkriterien und den Werten einer EURES-TMS-Förderung entsprechen.
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Das Trainingsprogramm (YEJ 5) kann bis zum Ablauf des dritten Beschäftigungsmonats beantragt werden - wenden Sie sich daher bitte bis spätestens zum Ablauf des zweiten Beschäftigungsmonats an Ihren zuständigen Arbeitgeberservice: Ingolstadt.EURES@arbeitsagentur.de . 

Hier können erste und grundsätzliche Fragen zur TMS-Förderung schnell und unkompliziert geklärt werden.

Mehr Details zum Fördermodul finden Sie hier.
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